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Antrag zur dringlichen Behandlung 

(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderates) 
 

Betrifft: Gleichbehandlung von Herzinfarkt-PatientInnen 

 

Im November 2017 berichteten die Medien über die missliche Situation steirischer 

PensionistInnen, welche nach einem Herzinfarkt einer speziellen ambulanten Reha-Therapie 

(„kardiologische Rehabilitation der Phase III“) bedürfen. 

 

Seit Juli 2017 werden Reha-Anträge des besagten Therapeutikums „Phase III-Rehabilitation“ für 

Pensionisten und Pensionistinnen nicht mehr von der Steiermärkischen GKK bezahlt. Die GKK 

bestätigt gleichzeitig, dass Berufstätige die Therapie nach wie vor beanspruchen können, wobei 

die Kosten dafür von der PVA gedeckt werden. 

 

Die Entscheidung der STGKK die „Phase-III-Reha“ nicht mehr abgelten zu wollen, wird 

einerseits mit der „Eigenverantwortlichkeit“ der PatientInnen und anderseits mit dem Ergebnis 

einer Studie, welche der Hauptverband der Sozialversicherungsträger beauftragt hat, begründet. 

Die Ergebnisse dieser Studie werden allerdings sowohl von ExpertInnen als auch von 

Stellungnahmen internationaler medizinischer Gesellschaften widerlegt. 

Abgesehen davon zahlt beispielsweise die Kärntner GKK lt. Auskunft des Herzverbandes die 

Phase-III-Reha für HerzinfarktpatientInnen sowohl für Berufstätige als auch für PensionistInnen.  
 

Aus Sicht der Patienten und Patientinnen sowie nach dem Verständnis des Österreichischen 

Herzverbandes/Landesverband Steiermark kann die Ungleichbehandlung der betroffenen 

HerzpatientInnen in der Steiermark nicht akzeptiert werden: 

 

Ich fasse zusammen: 

Ein und dieselbe Leistung (Therapeutikum „Phase III Rehab“) wird von der einen 
Versicherung (PVA) für Berufstätige bezahlt und von der anderen (GKK) für 
PensionistInnen nicht. 
 



In einigen Bundesländern, wie beispielsweise in Kärnten, wird die Therapie für PensionistInnen 

und deren Angehörigen (!) sehr wohl übernommen. 

 

Indem sich sozial schlechter gestellte Menschen die Therapie natürlich nicht leisten können 

(Zweiklassenmedizin), werden diese auch früher pflegebedürftig sein.  

 
Ich stelle daher namens des KPÖ-Gemeinderatsklubs folgenden 

 

Antrag zur dringlichen Behandlung 
(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderates) 

 
Die Stadt Graz tritt auf dem Petitionsweg an die Steiermärkische Gebietskrankenkasse, 
an die Pensionsversicherungsanstalt sowie an den Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger mit dem Ersuchen heran, dass die Gleichbehandlung aller 
REHA-PatientInnen gewährleistet ist und dass die Kosten für die Phase-III-Reha auch 
für PensionistInnen von der Sozialversicherung übernommen werden. 


